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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1991

Norm

MRG §16 Abs1

Rechtssatz

Da eine völlige Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit der Bescha4enheit der zu vergleichenden Vermietungsfälle in der

Regel nicht gegeben ist, kann der Sachverständige ohne zusätzliche abstrakte Bewertungskritierien, die auf die

Besonderheit des zur Beurteilung stehenden Falles Bedacht nehmen, nicht auskommen.
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